
Der Weg des Asylsuchenden

Illegaler Grenzübertritt Legaler Grenzübertritt Asylantrag bei einer
schweizerischen Botschaft im Ausland

Rü kfüh i N hb t t

Evtl Rekurs

Freiwillige Ausreise Vollzug der Wegweisung durch die Polizei

Empfangs- und Verfahrenszentrum 
(ca 60 Tage)

Kollektivunterkunft (4 bis 6 Monate)

Individuelle Unterbringung (ab 6 Monaten)

Nichteintretensentscheid mit 
sofortiger Wegweisung

Bundesverwaltungsgericht

Bund

Verfahren
- Registrierung
- Grenzsanitarische Massnahmen
- Daktyloskopie
- Erstbefragung

Verfahren
- Zweitbefragung
- Grenzsanitarische Massnahmen
- Entscheid abwarten

Verfahren
- Weitere Abklärungen
- Entscheid

Integration
- keine

Integration
- Sprache lernen
- Kulturvermittlung

Ausbildung & Beschäftigung

Integration
- Selbstständige Lebensführung
- Arbeit, Schule

Kulturvermittlung

Vorläufige Aufnahme Ablehnung mit Wegweisung Asylgewährung

Vorläufige Aufnahme Ablehnung mit Wegweisung Asylgewährung
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